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größert worden, eine Entwicklung die übrigens schon in die
Vorkriegsjahre zurückreicht, da Flachs zu einem Ausfuhrartikel
von steigender Bedeutung für das Land geworden war. 1300
Tonnen (die gesamte Produktion) wurden im Jahre 1935

ausgeführt; die Produktion des Jahres 1938 bezifferte sich
bereits auf 3200 Tonnen.

Neuartige Verwendung von Baumwolle in Großbritannien.
Eine vom Baumwollkomitee kürzlich veranstaltete Ausstel-

lung in Manchester zeigte neuartige Verwendungsmöglichkeiten
der Baumwolle als Kriegsmaterial. So ist die Baumwolle
beispielsweise zu einem wichtigen Rohstoff für die Flugzeug-
industrie geworden. Mit Kunstharzen oder Bakelit getränkte
Baumwolle ergibt einen starken, sperrholzähnlichen Stoff, der
gepreßt, geprägt und anderswie zu Bestandteilen von Flug-

zeugen geformt werden kann. Sechs oder sieben Lagen eines
sehr dicken Baumwollstoffes (bei dünneren Stoffen bis zu
40 Lagen) werden zusammengepreßt und unter starkem Druck
mit synthetischen flüssigen Harzen durchtränkt. Nach einer
weiteren Behandlung sieht die ganze Masse wie ein Hartholz-
brett aus. Dieser Ersatzstoff ist sehr stark und kann für
die Herstellung von Bombenkammern, Batterien, usw. ver-
wendet werden. Es ist ein Neustoff, — eigentlich ein durch
Baumwolle verstärktes Kunstharz, — von außerordentlicher
Stärke, den man auch auf Hochglanz polieren kann und
dessen Friedensverwendung in der Herstellung von Möbeln
vorausgesehen wird. Baumwolle wird in neuester Zeit in
Großbritannien audi zur Herstellung von kugelsicheren Ben-
zintanks für die Flugzeuge der RAF verwendet.

(Schluß folgt.)

HANDELSNACHRICHTEN
Italienisch-schweizerisches Wirtschaftsabkommen. — Italien

hatte im April 1942 das mit der Schweiz abgeschlossene
Abkommen über den Clearing- und Kontingentsverkehr gekün-
digt. Die Verhandlungen, die eine Neuordnung der betreffen-
den Bestimmungen bezweckten, führten nicht zum Ziel und wur-
den anfangs Juli abgebrochen. Seither war der Clearing-
und Warenausfauschverkehr mit Italien Schwierigkeiten ver-
schiedener Art ausgesetzt. Um diesen einigermaßen zu he-
gegnen, wurde auch zum System der Kompensationsgeschäfte
gegriffen. Erfreulicherweise sind nun die Unterhandlungen
wieder aufgenommen worden und haben zu einem am 12. No-
vember 1942 unterzeichneten Abkommen geführt mit dem Er-
gebnis, das die Wiederaufnahme der schweizerisch-italieni-
sehen Wirtschafts- und Clearingbeziehungen ungefähr in frü-
herem Umfang und in bisheriger Art ermöglicht. Damit
dürfte auch die für die schweizerische Seiden- und Kunst-
seidenindustrie so wichtige Rohstoffversorgung für das Jahr
1943 gesichert sein.

Wirtschafts-Abkommen mit Finnland. — Am 24. November
1942 wurde zwischen einer schweizerischen und einer finn-
ländischen Vertretung ein Abkommen unterzeichnet, das den
gegenseitigen Warenaustausch für das Jahr 1943 regelt. In
der Erwartung, daß die Einfuhr aus Finnland in die Schweiz
eine gewisse Steigerung erfahren werde, wurde eine Erweite-
rung des gegenseitigen Warenumsatzes in Aussicht genommen
und dafür eine Summe von 15 bis 20 Millionen Franken vor-
gesehen. Ob und in welchem Umfange der Warenaustausch;
sich in Wirklichkeif vollziehen kann und wird, hängt wesent-
lieh von den Lieferungsmöglichkeiten Finnlands ab. Auf alle
Fälle empfiehlt es sich für die schweizerischen Ausfuhr-
firmen, sich vor Abschluß von Geschäften bei den zuständi-
gen Stellen über die zulässigen Absatzmöglichkeiten zu er-
kundigen. In bezug auf den Zahlungsverkehr bleiben die bis-
herigen Bestimmungen unverändert bestehen.

Ausfuhr nach Ecuador. — Gemäß einer Verfügung der Re-
gierung von Ecuador vom 10. September 1942 ist der Son-
derzuschlag von 50o/o auf Waren schweizerischen Ursprungs
nunmehr aufgehoben worden.

Kriegswirtschaftliche Maßnahmen
Schweiz

Auskunffserfeilung über den Couponsbesfand. — Der Sitz
St. Gallen der Sektion für Textilien teilt mit, daß die
reibungslose Durchführung der Rationierungsvorschriften er-
fordere, daß von den verschiedenen Fabrikations- und Handels-
stufen nur in dem Umfang rationierte Textilwaren bestellt
und gekauft werden, als diese voraussichtlich selbst Textil-
coupons entgegennehmen. Es habe sich nun gezeigt, daß liefer-
bereite Ware unter dem Vorwande des Couponsmangels nicht
angenommen werde, obschon ausreichend Textilcoupons vor-
handen waren und somit kein Grund zur Verweigerung der
Couponsanweisung bestand. Um diesem Uebelstand abzuhel-
fen, hat die Sektion für Textilien sich nunmehr bereit erklärt,
über den jeweiligen Stand des Couponskontos der einzelnen
Firmen Auskunft zu geben. Ueber die Einzelheiten unter-
richtet eine von der Sektion am 3. November 1942 an sämt-
liehe Couponskonto-Inhaber der Eidg. Textilkontrolle in St.
Gallen gerichtete Mitteilung.

Austausch der bis Ende 1942 gültigen Textilcoupons. —
Der Sitz St. Gallen der Sektion für Textilien teilt
in einem Kreisschreiben Nr. 19/1942 an die Verbände der
Textilindustrie mit, daß, wie schon früher bekannt gegeben
wurde, die blaugrauen und grünen Textilcoupons nur bis
Ende des Jahres 1942 gültig sind. Vom 1. Januar 1943 an
sind diese Coupons auch für den Nachbezug rationierter
Textilien ungültig. Couponspflichtige Firmen haben die ein-
genommenen Textilcoupons bis zum 5. Januar 1945 an die Eidg.
Textilkontrollstelle, St. Gallen, einzusenden. Nicht couponpflich-
tige Firmen können ihre blaugrauen und grünen Textilcoupons,
deren Nachbezugswert sie beibehalten wollen, vom 20. De-
zember 1942 bis 5. Januar 1943 an die Textilkontrollstelle
in St. Gallen einsenden; diese tauscht alsdann die Coupons
gegen gültige Nachbezugsausweise um. Die Textilkontroll-
stelle nimmt den Austausch im Lauf des Monats Januar 1943

vor, doch wird darauf aufmerksam gemacht, daß keine Firma
damit rechnen könne, schon unmittelbar nach dem 5. Januar
die neuen gültigen Nachbezugsausweise zu erhalten.

Herabsetzung des Couponswerfes im Nachbezug und Amor-
tisation der Importvorschüsse. — Der Sitz St. Gallen der
Sektion für Textilien erachtet es als notwendig, um
eine gerechte Durchführung der Couponsreduktion auf der
Stufe der Grossisten, Manipulanten und Fabrikanten zu er-
zielen, eine Reduktion auch bei denjenigen Firmen vorzu-
nehmen, die keine Textilcoupons oder Zusatzscheine entge-
gennehmen. Anderseits rechtfertige es sich aber, auf Grund
dieses Ausgleiches, das Total der Couponseinbuße für Gros-
sisten, Manipulanten und Fabrikanten auf 10 o/o des Coupons-
wertes des Lagers vom 4. Juni 1941 herabzusetzen. Die
Reduktion auf den einzelnen Couponseinsendungen beläuft
sich jedoch für alle Firmen nach wie vor auf 20°/o. Sämtliche
Couponskonto-Inhaber der Eidg. Textilkontrollstelle in St. Gal-
len haben in dieser Sache am 3. November 1942 eine „Mit-
teilung" erhalten, auf die für die Einzelheiten verwiesen
»ei.

In einem an die Verbände der Textilindustrie gerich-
teten Kreisschreiben Nr. 19/1942 vom 27. November 1942 teilt
die Sektion für Textilien in St. Gallen in Erledigung ver-
schiedener Anfragen mit, daß es häufig vorkomme, daß Fir-
men, die in der Regel: rationierte Textilwaren nur an Konsu-
menten abgeben, in größerem oder kleinerem Umfange Schnei-
der, Schneiderinnen oder andere gewerbliche Verarbeifer be-
liefern. Sofern solche Abgaben zum Zwecke der Weiterver-
arbeitung und des Weiterverkaufs durch den Bezüger er-
foljgen und die :für die Abgaben an Wiederverkäufer bestimm-
ten Preise berechnet werden, dürfen diese Abgaben ebenfalls
dem Grossistenanteil zugezählt werden. Die Sektion macht
ferner darauf aufmerksam, daß die von den Kontoinhabern
getroffene Aufteilung in Detaillisten- und Grossistenanteil
jederzeit einer lieberprüfung unterworfen werden kann; eine
Differienzierung setze daher den genauen Nachweis der Rieh-

tigkeif voraus.

Waremumsatzsteuer. — Der Bundesratsbeschluß vom 29.

Juli 1941 über die Warenumsatzsteuer hat durch einen neuen
Beschluß vom 20. November 1942 eine Abänderung erfahren.
Zunächst wird die Geltungsdauer der Warenumsatzsteuer, deren
Bezug ursprünglich für die Jahre 1941/1945 vorgesehen war,
bis 1949 verlängert.
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In Art. 8, Absatz 1 wird bestimmt, daß steuerpflichtig ist
wer, ohne Grossist zu sein, während einer Steuerperiode ins-
gesamt für mehr als 1000 Franken Erzeugnisse der inländi-
sehen Urproduktion von Lieferanten bezieht, die nicht Gros-
sisten sind. Die bisherige Summe von 2500 Franken, die als
unbillige Begünstigung der direkten Bezüger empfunden wurde,
wird nunmehr auf 1000 Franken ermäßigt. Die Steuersätze
des Art. 19 werden neu festgesetzt, indem, neben den be-
stehenden Sätzen von 2<Yo für Detail-Lieferungen von Le-
bensmitteln usf. und von 21/2 0/0 bei Engros-Lieferungen und
beim Eigenverbrauch, ein neuer Satz von 4 0/0 für die „sonsti-
gen Detail-Lieferungen" und von 60/0 bei den sonstigen En-
gros-Lieferungen und sonstigem Eigenverbrauch festgesetzt
wird. In Art. 49 wird endlich bestimmt, daß die Ansätze
für die auf der Einfuhr aus dem Auslände erhobene Wa-
renumsatzsteuer den veränderten Steuersätzen des Art. 19

anzupassen sind.
Die Aenderunigen der Warenumsatzsteuer treten am 1.

Januar 1943 in Kraft. Die erhöhten Steuersätze, wie auch
die neuen Steuerbefreiungen sind nicht anwendbar auf Wa-
renlieferungen, die vor dem 1. Januar 1943 ausgeführt wur-
den und für die der Belieferer vor diesem Zeitpunkt Rech-
nung gestellt hat.

Verkaufsmargen für kunstseidene- und Baumwollgewebe.
—• Die Eidg. Preiskon trollstelle hat am 16. No-
vember eine Ergänzung Nr. 4 zu der Verfügung Nr. 548
betreffend Höchstpreisbestimmungen für den Gewebegroßhan-
del vom 6. Oktober 1941 erlassen. Es handelt sich um eine
Abänderung des Art. 8 dieser Verfügung und in der Haupt-
sache um eine Ermäßigung der für kunstseidene, baumwol-
lene und Mischgewebe ursprünglich festgesetzten Preisspan-
nen für den Verkauf an Grossisten, an die Konfektion, an Ein-
kaufsorganisationen und an den Kleinhandel. Die Ergänzung
Nr. 4 ist im Schweizer. Handelsamtsblatt Nr. 268 vom 17.
November 1942 veröffentlicht worden.

INDUSTRIELLE NACHRICHTEN
Schweiz

Schweizerische Äusrüsterverbände. — Der Verband der
Schweizer. Textil- Veredlungsindustrie (V. S. T.
V.) in St. Gallen hat am 11. September 1942 an seine Kund-
sdraft ein Rundschreiben gerichtet, das eine Ergänzung und
Bestätigung der schon in den „Allgemeinen Bedingungen" des
Verbandes enthaltenen Vorbehalte in bezug auf die Vergü-
tung von Schäden, die im Veredlungsprozeß an Kunstseide-,
Zellwoll- und Mischgeweben entstehen können, bedeutet, und
für welche der Veredler keine Schadenzahlung übernimmt.

Das Rundschreiben vom 11. November bringt ausführliche
Anleitungen und Verhaltungsmaßnahmen in bezug auf fehler-
hafte und unsaubere Ware, ungenügende Solidität des Ge-
webes, das Vermischen verschiedener Kunstseidenqualitäten
beim Weben, das „Verschieben" von Kunstseidengeweben, Män-
gel an bedruckten Kunstseide- und Zellwollgeweben, Längen-
und Breiteneingang und Anforderungen beim Aufdruck auf
Weiß-Fond und bei Weiß-Äetze. Der Verband bemerkt zum
Schluß, daß diese auf der Erfahrung beruhenden Ausführungen
nicht in den Fabrikationsgang hemmend eingreifen, wohl aber
vor weiterem Schaden schützen und allfälligen Mißverständ-
nissen vorbeugen sollen.

Den Ausführungen des V. S. T. V. wäre beizufügen, daß
die schweizerische Kundschaft der Fabrik und des Groß-
handels, an die Eigenschaften der Ware nach wie vor die
größten Ansprüche stellt, trotzdem aus Gründen, die mit dem
Krieg zusammenhängen, weder die Rohstoffe noch die Arbeit
der Veredlungsindustrie die Eigenschaften und Leistungen
von früher aufweisen können. Die Erklärungen des Verbandes
sind daher auch für weitere Kreise zeitgemäß. Damit soll
aber kein Urteil über die Berechtigung einer so weitgehen-
den Ablehnung der Verantwortlichkeifen der Ausrüsfungs-
industrie, wie sie aus deren Rundschreiben hervorgeht, ge-
fällt sein.

Der Schweizer. Seidenst off-Äusrüsterver-
band in Zürich teilt mit, daß für alle Aufträge ab 1. Dezember
1942 ein Teuerungszuschlag von 15 0/0 berechnet wird.
Die Preiserhöhung sei im Hinblick auf die stark gestiegenen
Produktionskosten notwendig geworden und habe die Zu-
Stimmung der Eidg. Preiskontrollstelle erfahren.

Frankreich

Die Kunstfasern in der französischen Textilwirfschaft. Un-
ter dem Einfluß des Krieges hat die französische Textil-
Wirtschaft nachhaltige Umschichtungen erfahren, die haupfsäch-
lieh von der Rohstoffseite ausgingen. Nach den Angaben des
„Nouveaux Temps" beziffert sich die der gesamten fran-
zösischen Textilindustrie für das laufende Jahr zur Verfü-
gung stehende Naturfasermenge, infolge der ausfallenden
überseeischen Zufuhren, auf nur 160 000 t. Flachs und Hanf
hat bisher nur einen geringen Beitrag zur nationalen Textil-
faserversorgung leisten können. Man arbeitet zur Zeit an der
Intensivierung dieser Kulturen.

Von den synthetischen Fasern, auf die der Löwenanteil
bei der behelfsmäßigen Schließung der französischen Textilroh-

sfofflücke entfällt, nehmen die einzelnen Spielarten einen
unterschiedlichen Anteil ein. Die geringste Bedeutung kommt
der auf der Grundlage von Kasein erzeugten Lanitalwoll-
faser zu. Genau so wie in der Weltproduktion bat sich auch
in Frankreich die Zellwolle, die Kunstseidenproduktion über-
holend, den ersten Platz gesichert. Eine weitere Ausdehnung
der Zellwollproduktion stößt zur Zeit auf Schwierigkeiten
in der Zelluloseroh s loffbeschaf fang und in der Kapazitäts-
erweiferung der zelluloseschaffenden Industrie.

Umsätze der Seidentrocknungs-Änsfalf Lyon in den Mo-
naten September und Oktober 1942:

1942 1941
kg kg kg

September 3 260 8 573 Tan.-Sept. 1942 108 465
Oktober 1600 51332 Jan.-Okt. 1942 110 065

Großbritannien

Die Lage der Kunstseidenindustrie im 1. Halbjahr 1942.
Nach einem Bericht des „Statist" verzeichnete die Kunstseiden-
industrie im 1. Halbjahr 1942 einen relativ befriedigenden
Abschnitt, jedoch nahm die Staatskontrolle über die Roh-
stoffversorgung und den Absatz der Industrie stark zu. Die
Rohstoffversorgung hat sich im Laufe dieses Jahres äußerst
erschwert, ein noch dringlicheres Problem aber ist die Lage
auf dem Ärbeitsmarkt, bedingt durch die starken Einziehun-
gen> zum Heeresdienst. Die Ausfuhr sei im 1. Halbjahr
zwar stark gestiegen und besonders während der ersten 5

Monate, jedoch handle es sich hierbei nur um die Abwick-
lung von Großaufträgen aus dem Jahre 1941. Gegenwärtig sei
die Ausfuhr von Kunsfseidengarn stark beschränkt worden
und erfolge nur noch für eine begrenzte Zahl von Auslands-
märkten unter Führung Argentiniens, wo Großbritannien bis-
lang vom Kontinent erfüllte Aufträge übernommen habe. Kunst-
seidengewebe gingen praktisch nur noch an die Dominions und
einige wenige Kolonien, unter denen Westafrika und West-
indien an der Spitze standen.

Der heimische Markt sei zunehmend von der Nutzkleidung
beherrscht, deren Organisation in Erzeugung und Vertrieb
jetzt einigermaßen geregelt worden sei. Hauptvorteil die-
ser Nutzkleidung sei einerseits die Verringerung der Garn-
Sorten, verbunden mit einer entsprechenden Rationalisierung
der Garnfabriken, und andererseits eine Vereinfachung der
Gewebe. Azetat-Kunstseide werde aber im allgemeinen be-
vorzugt, während Viskose nur noch vor allem für Kreppsorten
in Frage komme. Zellwolle werde zunehmend verwendet,
unter Vordringen von weniger kräuselinden Materialien. Fei-
nere und. teurere Gewebe wurden aber weitgehend ausge-
schaltet. Ihre Erzeugung werde nur noch in geringem lim-
fange zugelassen, und zwar mit Rücksicht auf die Erhal-
tung der Leistungsfähigkeit für die Nachkriegsausfuhr. Der
Bericht beklagt erneut die Notwendigkeit des Äbstoßens der
Courtaulds-Beteiligung an der American Viscose Corporation
und hofft, daß auch nach Lösung dieser finanziellen Ver-
bundenheif beide Firmen weiterhin eng zusammenarbeiten
werden.
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